jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 4a K-RFG Flugrettungsdienst

K-RFG - Karntner Rettungsdienst-Forderungsgesetz - K-RFG

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Aufgabe des Flugrettungsdienstes ist

1. die medizinische Erstversorgung von Verletzten oder Kranken, bei denen Lebensgefahr oder die Gefahr schwerer
gesundheitlicher Schaden besteht, wenn sie nicht unverziglich die erforderliche medizinische Versorgung erhalten
(Notfallpatienten), die Herstellung ihrer Transportfahigkeit und ihr Transport unter fachgerechter medizinischer
Betreuung mit besonders ausgestatteten Fluggeraten in eine fur die weitere medizinische Versorgung geeignete
Krankenanstalt (Rettungsflige),

2. der aus medizinischen Grinden notwendige Transport von bereits arztlich versorgten, schwerkranken oder
schwerverletzten Personen oder von Notfallpatienten unter fachgerechter medizinischer Betreuung mit besonders
ausgestatteten Fluggeraten von einer Krankenanstalt in eine andere (Ambulanzflige).

(2) Die Aufgaben des Flugrettungsdienstes sind vom Land zu besorgen. Das Land kann die Besorgung der Aufgaben
des Flugrettungsdienstes ganz oder teilweise durch schriftlichen Vertrag an Dritte gemaf3 Abs. 3 und 4 lbertragen oder
durch Vereinbarung mit anderen Gebietskorperschaften sicherstellen. Werden die Aufgaben des Flugrettungsdienstes
an mehrere anerkannte Flugrettungsorganisationen Ubertragen, hat das Land sicherzustellen, dass zur Vermeidung
einer Rettungskonkurrenz im Sinne von § 5 Abs. 4 jeweils das dem Einsatzort am nachsten befindliche Fluggerat fur
den Einsatz disponiert wird.

(3) Das Land kann mit der Organisation und Durchfihrung des Flugbetriebes fir Rettungs- und Ambulanzfliige eine
anerkannte Flugrettungsorganisation (§ 5a) betrauen. Das Land kann die Beistellung des fur den Flugrettungsdienst
erforderlichen medizinischen (notdrztlichen) Personals dadurch sicher stellen, dass es mit Tragern von 6ffentlichen
Krankenanstalten im Sinne der Karntner Krankenanstaltenordnung Vertrage Uber die Mitwirkung von Notdrzten
abschlieRt. Zur Beistellung der erforderlichen Sanitater (Rettungs- und Notfallsanitater), sowie von Bergungskraften
kann das Land mit anerkannten Rettungsorganisationen (8 5) und sonstigen geeigneten Einrichtungen Vertrage
abschlielBen.

(4) Das Land kann alle Aufgaben auf dem Gebiet der Flugrettung einer anerkannten Flugrettungsorganisation
Ubertragen, wenn diese die Verflgungsberechtigung Uber das erforderliche medizinische Personal (Notdrzte sowie
Rettungs- und Notfallsanitater), nachweisen kann.

In Kraft seit 01.03.2012 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-rfg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/k-rfg/paragraf/5a
https://www.jusline.at/gesetz/k-rfg/paragraf/5

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 4a K-RFG Flugrettungsdienst
	K-RFG - Kärntner Rettungsdienst-Förderungsgesetz - K-RFG


